
Erbverzicht §§ 2339—2346

§ 2341
Anfechtungsberechtigt ist jeder, dem der Wegfall des 

Erbunwürdigen, sei es auch nur bei dem Wegfall eines an
deren, zustatten kommt.

§ 2342
(1) Die Anfechtung erfolgt durch Erhebung der An

fechtungsklage. Die Klage ist darauf zu richten, daß der 
Erbe für erbunwürdig erklärt wird.

(2) Die Wirkung der Anfechtung tritt erst mit der Rechts
kraft des Urteils ein.

§ 2343
Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn der Erblasser 

dem Erbunwürdigen verziehen hat.

§2344
(1) Ist ein Erbe für erbunwürdig erldärt, so gilt der An

fall an ihn als nicht erfolgt..
(2) Die Erbschaft fällt demjenigen an, welcher berufen 

sein würde, wenn der Erbunwürdige zur Zeit des Erbfalls 
nicht gelebt hätte ; der Anfall gilt als mit dem Eintritte des 
Erbfalls erfolgt.

§2345
(1) Hat sich ein Vermächtnisnehmer einer der im § 2339 

Abs. 1 bezeichneten Verfehlungen schuldig gemacht, so ist 
der Anspruch aus dem Vermächtnis anfechtbar. Die Vor
schriften der §§ 2082, 2083, des § 2339 Abs. 2 und der 
§§ 2341, 2343 finden Anwendung.

(2) Das gleiche gilt für einen Pflichtteilsanspruch, Wenn 
der Pflichtteilsberechtigte sich einer solchen Verfehlung 
schuldig gemacht hat.

Siebenter Abschnitt

Erbverzicht
§ 2346

(1) Verwandte sowie der Ehegatte des Erblassers können 
durch Vertrag mit dem Erblasser auf ihr gesetzliches Erb
recht verzichten. Der Verzichtende ist von der gesetzlichen

485


	Erbverzicht

	485



